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Der schweizerische Republikaner
herausgegeben

von Escher und Ustert
Mitglieder« der zesezgebenìen Räthe der helveuschea Republik.

Bandllî. XXXIII. Lu; rn 26. März 1799. (6. Germ. VII.)

Gesezgebung.
Senat, 20. März.

(Fortsetzung.)
Nst er is Bericht über die Trennung von Staats -

und Gemeindgut.
B. Repräsentanten! — Eure Commission theilt

mit Ench die Ueberzeugung, daß es wichtig und drin-
gcnd ist, eine auf Gerechtigkeit und Billigkeit gegrün»
bete Trennung des Staats- und Gemeindguts in der
ganzen Republik — nicht länger zu verzögern; sie ist
mit Euch überzeugt, daß diese Trennung eine durchaus
nothwendige Varbercitungsmaasregel, für wesentlich
zum Wohlstand des ganzen Staates sowohl, als ein-
zemcr Gemeinden abzielende Schritte ist. Es kann
kein Zweifel obwalten, daß für diese Trennung eine
besondere gcsezliche Norm erfoderlich ist. Die maunig-
faltigen Vmvikiungen und Vermischungen, die in Rük-
ficht auf Ursprung, Bildung, Aeufmmg und Unterhalt
sowohl, als in Rücksicht auf Verwaltung und Benu-
tzung von Gemeinde - und Staatsgut, in den ehmals
souveraine» Ständen statt fanden, machen auch, in
Verbindung mit den nnvollkominnen historischen Kennt-
nissen, die wir über Ursprung, Zwek und Bestimmung
so mancher von diesen Gütern habe», —die Anwen-«

Eure Commisson B. R. hat die Erfüllung dieser
gedoppelten Federung, in dem vorliegenden Beftbluße
zwar gefunden, aber — mit Bedauren thut sie Euch
das Gestandn iß — auf eine eben so ungenugthucnde
als unannchmliche Weise.

Die t> ersten Artikel des Beschlusses bezeichnen eben
so viele verschiedene Arten von Gütern, die für Natio-
nalgütcr erklärt werden:

r) Die von vormaligen Regierungen in ihrer Ei-
gcnschaft als Landesherren «worden worden;

2) Die als Eroberungen von den ehmaligen Rc-
gierungen besessen wurden;

3 > D?e einzelnen vormals souveraine» Völkerschas-
ten, nicht einzelnen Gemeinden gehörten.

4) Die nicht veräusserten ehmaligen geistlichen
Güter in protestantischen Ständen;

.5) Die aus dem Ertrag verkaufter Klostergüter
herkommenden «Stiftungen, Anstalten und Güter;

6) Die, über welche die ehmaligen Regierungen
zn öffentlichem «Gebrauch verfügten; insofern das
Gcmftndcigenthum derselben nicht augenscheinlich durch
die Gemeinde bewiesen werden kann.

Eure Csmmistwn hat gegen die 3 ersten dieser

Bestimmungen nichts einzuwenden; die äte ist ebenfalls
in der Ordnung, vorausqcfczt, daß der «Staat, die

dung eines einzigen einfachen Grundsatzes anfalleMej^Unt-unmöglich; es wird unumgänglich erfoderlich, zn glei-jtenc.' k'tchm

' ""yrcrc Gumdsiche m.schstcllen, die cma..dcr
der geistlichen Gü-cr der katholischen Stände

— die Kiostergütcr — für Nationalgütcr erklärt werden.

Die

keineswegs wider prechen dürfen, abr von dcncn, in
Ermanglung der Anwendbarkeit des einen, der andere ^ ^soll angew'.iîdt werden Die 3ze Best.minung hingegen scheint Eurer Coin»

Die Aufstellung solcher Grundsätze in Gefttzesftrm mission zum Theil unausführbar, zum Theil ungerecht
liegt der Geftzg-bniiq ob ; und nicht minder d-e Be- und nnzuläßlich. Es wird unmöglich seyn, über den Er»
stimmnng eines Rich'ers, der die ein-elnen zweiftlhaf-ttrag verkaufter Kiostergütcr und über^ie Verwendung
ten oder streitigen Fälle untersuchen, die qcsez'ichen

Grundsätze auf sie anwenden, und darüber absprechen
M — denn es ist leicht einzusehen, daß Z'ie rich-erli-
wen Behörden des Orls, wo das streitig. Gemeind-
tigcnthrm befindlich ist, nicht als mwartheiische Rich-
ter, also auch nicht als compctirliche Richter zugelassen
werden können.

dieses Erttags, in allen Fällen sichere Rechnungen zum
Vorschein zu bringen; der Ertrag verkaufter Klostergitter
ist in den astgemcinen staatsftkcl acstossen, und darin
entweder baar ambcwahtt oder nach dem Guldesinben
der rormaiigen Regieninaen verwendet worden- Wann
daraus von diesen Regierungen lleberlassmigen oder

iSchenkungen an Gemeinden/ Cocporationcn u. s. w.



gemacht wurden, nnd auf diese Act neue Anstalten und
Stiftungen ganz oder zum Theil enrstanden sind, so

waren die ehmaiigen Regierungen gewiß eben so be-

fugt, diese Uederlassungcn, Bewilligungen oder Sehen-
kungcn zu machen, als wir unbefugt wären, die ge-
»nachten aufzuheben, und zurnkzunchmcn. — Der Bc-
sizthum solcher Güter, in welchen einzelne Gemeinden
stehen mögen, wann er auf^Actcn der vormaligen
Regierungen zu denen sie unstreitig berechtigt waren,
beruht, darf von uns nicht angetastet werden. Ist
aber von andern aus dein Ertrag veräußerter Klöster
entstandenen Stiftungen die Rede, aufweiche keine

Gemeinde Ueberlassungs - oder Vchenkiingstttel vorwei-
sen kann, so gilt von diesen die gleiche Bemerkung die

wir über den äten Art. gemacht haben; unstreitig sind

sie Staatsgüter, unter der Bedingung, daß wenn es Kir-
chcn, Schul- und Armenanstalten sind, der Staat
derselben Unterhaltung mit ihren Gütern übernimmt.

Bei dem Men Artikel hat sich Eure Commission an
dem Ausdruk: z u m öffcnlIichcn Gebrauch, nicht
wenig geflossen; er ist äusserst unbestimmt, und seine

Zweideutigkeit wird weder durch den Zusammenhang
noch durch die vor und nachstehenden Artikel hinläng-
lich gehoben. — Man kann darunter verstehen: Vcr-
Wendung zu allgemeinen nicht blossen Ge-
,nei n d s bedürfnlßen, und wann diese Bedeutung
als die ungezwcifclt richtige dürfte angenommen werden,
so würde Etwe Commission den Art. gutheißen; —
allein er kann auch die Bedeutung haben, welche sei-

nein buchstäblichen Ausdrucke in der That angemessner

ist: zu jedem öffentlichen Gebrauch im Ge-
g ensaz des Privatgcbrauches oder Genus-
ses der Gemetndbürger, also für Ortspolizey,
Strassenbeleuchtung, u. f. w. ; daß diese lcztere Be-
beutung des Artikels die richtigere sey, wird nicht we-

nig wahrscheinlich durch den roten Art., der offenbar
diesem 6ten entgegcngcftzt ist, und in welchem von
solchen Gütern geredt wird, die von den Gcmeiuds-
bürgern ausichließlich der andern Einwohner, ge-
noffen werden.

Wenn wir nun diese leztere Bedeutung als die

richtige annehmen müssen, so scheint uns der Art. uu-
gerecht und unbillig zu seyn.. Warum sollten alle für
Lotalpolizei und andere Vcdürfniße der Gemeinde ver-
wandte Güter, als Nationalgüter präsum-rt und ange-
sehen werden, bis das Gegentheil von den Gemeinden be-

wiesen ist — während unser Munizipalgcsez Art. s2 sagt:

„ Die Unkosten, welche die blos örtliche Polizcv
nach stch ziehen wird, sollen aus denjenigen Gemeind«
«inkünfttn bcstrittcn werden, welche ehmals und bisher
zu Bestreitung ähnlicher Ausgaben bestimmt waren.
Wenn solche Einkünfte nicht hinreichen würden, so soll
die Summe, welche noch erfodcrt wird, um diese Aus,
gaben zu bestreiken, auf alle Einwohner der Gemeinde

ohne Unterschied, nach Verhältniß ihres Vermögens
vertheil werden."

„ Die gegenwärtige Verfügung beruft diejenigen
Auslagen nicht, welche derjenigen Classe von Gemeind-
guter» eigen sind, die ein solches ausschließliches Ei-
genthum der Theilhaber sind, daß sie ganz und gar zu
keinen öffentlichen Ausgaben beitrugen; die Unkosten
sollen einzig von den Mitbesitzern dieser Güter, welche
unterhalten oder verbessert weiden sollen, getragen wer-
den. "

In diesem § wird stillschweigend das bisherige
Gcmeindgut in e>n Munizipalguc und in das Gemeind-
bürgergut geschieden; jenes besteht aus dein was zu den

öffentstche» Bedürfnissen des Ortes, dieses ans dem
was zum Privatgcnuße der Gcmeindbürgcr bestimmt
und angewandt war.

Nun aber wird durch deu 7ten Art. des vorliegen-
den Beschlusses, alles Munizipalgut — wenn ich diese
eben erklärte Benennung brauchen darf — für Natio-
nalgut angesehen, bis das Gegentheil durch die Ge-
mcindcn in jedem Fall bewiesen worden. Die Prä-
sumption scheint uns unzuläßnch, und die den Ge-
mcindcn aufgebürdete Beweisführung unbillig.

Eure Commisson B. R. hätte statt der durch-
gangcncn 6 mangelhaften Artikel, und statt eines gros-
sen Theils des noch übrigen Beschlusses folgende Be-
stimmnngen vorgezogen:

1) In jedem Fall, wo U'csvnmg, Erlangung oder

Stiftung einer Anstalt, mit historischer Gewißheit kann

dargcthan werden, soll es d i e se r U rspr u n g seyn, der

entscheidet, ob das Gut National - oder Kemcüidgüt
ist; alle Güter deren Erlangung nicht ansschlieslich von
der Gemeinde als Gemeinde, alle Anstalten deren

Stiftung nicht ausschließlich für die Gemeinde geschc-

hm ist — sind Nationalster.
2) In Fällen, wo Ursprung und erste Stiftung

historisch ungewiß bleiben, entscheidet die Vcrwea-
dung des Gutes, und der Anstalt; alle die nicht ein-

zig und ausschließlich für dcn Nutzen der Gemeinde,
oder für den ihrer Bürger verwandt wurden, sind Na-
tiona'güter.

W>r übergehen die untergeordneten Bestimmungen
deren diese zwei Hauptartikcl als gcsczliche Vorschriften
noch bedürftig wären — und kommen auf die Reioiu-
tion des gr. Raths zurük.

Ueber den neu und »ten Art. hat die Commisson
keine Bemerkungen zu macheu. Auch über den 9ttn
und roreu Art., welche zwei Eigenschaften durch die

sich Gcincindsgüter als solche becigmschaften — ange-

ben, könnten wir nur, schon bei dc» frühern Artncln
gemachte Bemerkungen widcrholen.

Der icke Art. ist bestimmt, de» »nparchemàn
Richter, von dem wir oben schon svrachen, zu bci.im-
men — der in jedem streitigen Falle denselben unters



suchen, das Gescz darauf anwenden, und den AnSspruch
thun soll. --Es ist ein sonderbarer Vorschlag, den uns
der gr. Rath hier macht; er will diese richterliche Ge-

wait, zum Theil der vollziehenden, zum Theil der gc-
sezgebcndcn Gewalt übertragen — mdcm auf einen
Vorschlag des Direktoriums die gesezgebenden Räthe
über jeden Fall entscheiden sollen.

Eure Commission gesteht euch gerne B. R., daß
schon der erste Anblik einer solchen den Grundsätzen und
der Verfassung zuwiderlaufenden Vermischung oder An-
Häufung der stets nnd immer getrennt seyn sollenden
Gewalten, einen sehr widrigen Eindruk ans sie machte —
aber sie hat diesen erste» Eindruk beseitigt, und mit
ruhiger Uedcrlcgnng die Gründe, mit denen man den
Artikel vertheidigen will, beherzigt.

Man sagt: es ist um eine Angelegenheit der Na-
tion zu thun, es ist über eine solche zu entscheiden. —
Die Repräsentanten der Nation müssen diese Entschci-
dung übernehmen.

Ich antworte: sind die gesezgebenden Räthe denn
allein die Repräsentanten der Nations — sind die übn-
gen Magistrate des Volks nicht auch seine Stellvcrlre-
tcr? — Gehen nicht alle Gewalten vom souvcraincn
Volke aus, und sind nicht alle Beamten, denen solche
vom Volke anvertraut worden, die Repräsentanten des
Volkes? sind aber nicht jeder Klasse der öffentlichen
Beamten durch die Constitution die Schranken angewic-
sen, innert weichen jede nur, Stellvertreter des Volkes
sind; — Die gesezgebenden Räthe sind die Stelivertrc-
ter des Volkes fur die Abfassung der Gesetze; die Gc-
richtshöfe sind die Stellvertreter des Volkes für die An-
Wendung der Gesetze auf die einzelnen Fälle; das Di-
rcktorium ist es, für die Vollziehung derselben.

Wie sollten die gesezgebenden Räthe also Gesetze
machen, nnd in denselben zugleich erklären können, sie

wollen auch über die Anwendung der Gesetze auf die
à,einen Fälle sprechen — ohne dadurch ihrem Auftrag
nnd der Constitution zuwider zu handein?

Man wird mir vielleicht einwenden, — obgleich
dieses keineswegs der Sum des Beschluss's ist, — die
gesezgebenden Rache werden nur über die Fälle sprechen,
auf die das Gesez nicht angewendet werden kann. —
Meine Antwort ist leicht: wann es solche Fälle giebt,
so beweist das weiter nichts als die ttnvcllkommcnheit
des Gesetzes, und die Nothwendigkeit diesem Mangel
abzubclftü, dmch ein vervollständigendes Gescz.

Man sagt ferner: die Nation würde ohne diese

Verfügung des Beschlusses, viele, lange «»d kostbare
Prozesse führen müssen. — Eure Commission glaubt
dieses Argument mst weit mehr Recht nnd Wahrhcir
umkehren, und gegen den Beschluß selbst, gebrauchen zu
können. Sie g'anbt, die Prozesse würden für die Na-
tion ungleich zahlreicher und kostbarer werden, wenn
die gesezgebenden Räthe Richter seyn sollten. Bedenkt

B. R. die ungeheure Zahl — dir kostbarste Zeit rau-
bender Arbeiten, die Ihr euch aufbürden würdet; wenn
ii,r einen i2ten Theil, vielleicht einen 6tcn Theil des
Jahres damit zubringen solltet, könnte das etwa ohne
Schaden und Kosten der Nation geschehen — und mehr
noch, wo würde, nämet ihr einmal den Grundsaz
an: die Gcsczgcbcr sollen über diese Fälle richten —
wo würde dieses Meer von Geschäften sein Ende finden
Wer wollte, wenn auch Ihr es nicht zugäbet, Eure
Nachfolger hindern, bereits abgeurtheilte Fälle wieder
und von neuem, unter tausend Vorwänden zum Vorschein
kommen zu lassen; Ihr wäret Richter; Eure Nach-
fslger würden Revisoren Eurer Urtheile werden.—Ich
begnüge mich, diese gefährliche Folge der Annahme
des Artikels nur angedeutet zu haben.

Man sagt endlich : die eigenen Distrikts - und Kan-
tonstribunale können doch nicht Richter seyn; das wäre
die verderblichste Nahrung für den Kantonsgeist, und am
Ende würde die Nation allenthalben verkürzt werden. —
Eure Commission hat gleich Anfangs in ihrem Berichte
gcäusscrt, daß allerdings die eigenen Ortstribunale
nicht Richter seyn könnew; aber folgt etwa daraus,
daß also die Gesezgebcr es seyn müssen. — Wenn ein
unpartheiischcs Kantonsgericht, jenes des Sentis z. B
über die Zürcher, das der Linrh über die Basler streitigen
Fälle spräche, wäre das Nahrung für den Kantonsgeist,
oder wäre dabei Nachtheil für die Nation zu besorgen?
— oder wenn, was Eurer Commission in mancher Rük-
sieht rachsam und vorzüglich zu seyn schiene — ein bc-
sonders zu ernennender Ausschuß unpartheiischer und
sachkundiger Männer, auf Ort und Stelle die schwie»
rigcn Fälle genau untersuchen, ein vorläufiges Gut-
achten abfassen, und solches dem, in einem andern
Kanton gewählten ordentlichen Richter, als die Akten
des Prozesses vorlegen würde, — wären hiebci kostbare
und weitläufige Prozesse, wäre Kantonsgeist — wäre
Benachthcilung der Nation zu befürchten?

Eure Commission ist vom Gegentheil lebhaft über-

zeugt; sie kann unmöglich anders, als euch einmüthig
die Verwerfung eines Beschlusses aurathen, der so

wenig dasjenige leistet, was ihm zu leisten obliegen sollte.
Erauer war durch Zufall bei der Commission

nicht gegenwärtig; er kann auch ihren Bemerkungen
nicht allen beipflichten; der i tte Art. macht die Gesez-

gcber nicht zu Richtern; es ist nur um Entwicklung
des Gesetzes zu thun, die dem Gcftzgcber zukömmt. —
Indessen verlangt er, daß der Bericht « Tag auf dem
Bureau liege; es ist um Millionen zu thun, die ent-
weder in den Nationalschaz oder in Gemcindseckel flies-
sen werden.

Knbli hat den Rapport nicht zum voraus ge-
sehen — Was den leztcn Art. bekrift, so gehts ihm
fast wie Cranern. Er hätte überall die Resolution noch

nicht gewünscht; es mangeln uns noch Vvrkenntnisse



2^4

d.'ZU. - Er wünscht die Gcsezgeber würden Deputierte
aus beiden Rächen zur Untersuchung, während der Va-
canzzeit, an O t und Ocelle senden. Der lezte Art.
um annehmlich zu seyn, hälte 10 abgefaßt werden müs-
sen: „Da es bei der mannigfaltigen Ungleichheit der

Rational- und Gemcindsgmer eigentlich dermalen noch
unmöglich ist, über alle und jede Fälle die Grundsätze^
richtig zu bestimmen, nach welchen das NationaignN
vom Gcmcindsgut zu unterscheiden sey, weil eine vsil-l
ständige Einsicht und Kenntniß aller dieser Sachen!
wücklich noch mangeln, so behalten sich die GeftzaeverZ
vor, dasjenige was nicht durch gegenwärtigen Beschluß
schon hinlänglich erläutert ist, und in der Folge mehr
oder weniger Fälle hierüber zur Sprache kommen wer-
den, annoch die feraers angemessen findenden Grund-
sätze aufzustellen und das allseitig zweifelhafte zu er-

läutern. "
Usteri erklärt, er sey gestern am spaten Abend

erst, vom Präsidenten der Commission (Dotoec) ersucht
worden, den Bericht a ^zusesen, so daß es unmöglich
gewesen wäre, ihn der Commission »och besonders vor-
zulegen. Die Haupiidee von Kubli finde sich in dein

Bericht, nemlich der Vorschlag, durch sachkundige,
unpartheiische Männer die streitigen Falle genauer im-
tcrsuchcn zu lassen, daß diese aber aus den Äesezgc-
Hern gewählt werden, dörfte vielleicht weniger rathsam
seyn.

Die Nicderleguna des- Berichtes fur s Tag auf
das Bureau und die Ucbersctzung desselben ins französische
wird beschlossen.

Der Beschluß, welcher die constitutimelle Vacanz-
zeit der Räthe von 3 Monaten, in 2 Treue theilt, 6

Wochen im Früh- und 6 Wochen im Spärjahr, deren

Anfang das Gesez bestimmt, wird zum Ztemnal verlesen.

Zäslin bemerkt, es werde durch diesen Beschluß
zwar allerdings nur ein Grundsatz festgeftzt, aber es

bleibt ihm sehr zweifelhaft, ob ès izt der schikliche
Moment schon sey, diesen Grundsatz festzusetzen, zumal
vom Früh- und Spätjahr darum die Rebe ist; erver-
langt darum eine Commission.

S>e wird beschlossen, sie soll in « Tagen berichten
und besteht ans den B. Aäslin, Pfyffcr, For-
nerod, Falk und S lap fer.

Die Beschlüsse werden verlesen, die den 2, z, g

und 3ten Abschnitt des Fricdcnsrichtergutachtens, die

Erwählnng und Amtszeit der Friedensrichter, ihre
Pflichten, die Vorschrift, vor welchem Friedensrichter
sich die Partheien melden sollen niid die Vorladung
betretend, entgalten. Sie werden an eine aus den B
Badoux, Augustins Meyer v, Arb., Craucr
und Caglioni bestehende Commission gewiesen, die

in 3 Tagen beuchten soll.
Der Senat schließt seine Sitzung und nimmt den

Beschluß an, der den jährlichen Gehalt der Mitglieder

des Direktoriums von 800 auf soo LouisdorS hrrabftzt,
und statt der freien Wohnung ihnen eine Entschädigung
von 7» Lomsdors giebt.

Die Sitzung wird wieder eröffnet.
Schmid iäßi seine Abwesenheit durch Unpäßlich-

kcit entichludigen.
Der Beschluß wird verlesen, welcher das Drek-

rinn, einladet seinen Bcschmß vom i4 Merz, betreffend
die Feier des i2:en Aprils als dem Gesetz vom 3 Merz
zuwidcrseyeno, zurükzuuehmcn.

Frossard sagt, die Vollziehung der Gesetze kommt
dem D'rcktvrium zu; er sieht nicht warum tas gesezg -
beubc Corps Feste anordnen und den Ccremonicnmemcr
dabey machen will; er bedauert die Annahme des Ge-
se-zes voin 3. Merz und findet den Beschluß des Dirck-
toriums sehr zwe'mäjig; er will den Beschluß vcrwcrs-
sen. Es scheint die gyinnastischen Spiele gefallen vie-
len Mitgliedern nicht; sie sind aber den Griechen und
Römern nachgeahmt.

Trauer: Unser Gesez überläßt das Detail des

Festes dem Direktorium; ich sehe das Gese,'widrige des

Beschlusses nicht und verlange eine Commission zur
Untersuchung.

Muren Nationalscste sind ein sehr wichtiger Ge-

gen stand ; auch er stimmt zur Verweisung an eben die

Commisson, die schon über den Detail des Festes für
den Senat beau tragt ist.

G en hard verlangt, daß die Commission gleich

morgen berichte; er findet tsieini-cht-lächerliche Sachen
in dem Beschluß.

Die Verweisung an die bestehende Commission
wird beschlossen; sie soll morgen berichten.

Der Präsident ze^zt an, daß er seinem Auftrag
gemäß, den, Präsidenten des Gr. Rathes den Wunsch
des Senats, em allgemeines Gesez über die Art, wie
die Nationalgüter sollen verkauft werden, zu erhalten,
mitgetheilt, und von ihm t>-e Versicherung erhalten
habe, daß er den Gr. Rath davon benachrichtigen
werde.

Grosser Rath, 2«. Merz.
Präsident: Gmür.

A n der wer t h im Namen der Friedcnsrichtcrkom-
mission legt folgende neue §§ des Friedensrichtergutach-
tens statt des ihr znrükgcwicsenen 32 j vor:

§ 13. Der erschienene Theil wird darüber ein Vcr-
zeichniß dem Friedensrichter eingeben.

§ 32. Dieser wird den ausgebliebenen Theil in
die iin § - 8 und 2? angezeigte Buße verfallen.

t 33. Er wird auch die eingegebnen Kosten auf eine

billige A t bestimmen.
5 34. Dem Versäiltcn wird die Anzeige dieses

Spruchs innert « Tagen schriftlich zt-geschikt.
li 3s. Wann der Vergällte nicht innert co Tagen



vom Tag der gemachten Anzeige an gerechnet sich über.zungen hätt, so fallen jene Schwierigkeiten weg: da-
ftl» A>àe>ben nach dem j s» entschuldigen kannstgeg?» wünscht er nm desto mehr Unparth.nichkeit zu
so wird dieser Spruch nach der Forin eines jeden an-
dern Urtheils gegen ihn m Vollziehung gebracht.

Die c we.den ohne Einwendung angenommen.

bewirken, daß die Beisitzer nicht aus der gleichen Gc-
mcinde genommen werden, aus der der Friedensrichter
selbst ist. Carra rd bedaurt, daß man immer wieder

,?6. Um die Aufhebung dieses von dem Frie-chie schon einmal besiegten Cinwent unge ' aufs neue
demrichtcr gefällten Spruchs zu erhalten, muß sich derìbekämpfen müsse: die Einwendung, daß durch das
Versatile bcrin Friedens- oder Distriktsgericht melden,-Gutachten kein beständiges Friedensgericht erschaffen
je nachdem die Streitsache in der Compete»; des eint werde, scheint ihm gerade sehr vortheilhaft zu seyn,
oder andern liegt. iwcil dann keine neue Beamten gebildet werden; denn

Custor will hier das Distriktsgericht weglassen, sonst waren zulczt keine Bürger, sonder lauter Beamte
w, i> er hinlängliches Zutrauen in das Fricdensgcrichc : vorhanden : auch müßten solche beständige Richter,
hat, und mrchtct, daß durch diese Bestimmung die besonders wann sie ans einer Gemeinde in die andere

Friedensrichtern!,richtung statt die Prozesse zu »crmin-
d.ru, ucuc Prozesse vcranlaßen würde. Fier; will
grrnc Cusiom beistimmen. Anderwerth beharret
auf dem Gutachten, weil er die Competcnz der Frie-
dcus.ichter nicht ausdehnen will und solche Fälle also
von Mst schon vor das Distriklsgericht kommen mm-
ftn, weil sie das Friedensgericht, traun kein Vergleich
statt hat, doch als seine Competenz überschreitend, nicht
beendigen kann. Cn. st or hcharrer abermals auf seiner
Einwendung und Bemerkungen. Der j wird unvcr-
ändert angenommen.

§ n?. Auch der erschienen^ Theil hat sich an das
eint oder andere wegen dein Schaden, den ihm der
ausgebliebene durch sein Nichterscheinen verursachte
zu melden.

§ zs. In diesem leztern Fall wird bey Eutschei
dung der Hauptfrage zugleich über diesen Kosten, und
Schadencrsrz gesprochen.

Diese beiden lcztcn §5 werden ohne Einwendung
angenommen.

Die Fortsetzung des Fricdcnsrichtergutachtens wird
in Berathung genommen.

Von der Bildung des Fricdensgerichts.
j äz wird ohne Einwendung angenommen.
§ -ill. Cartier gjaubt, durch diesen 5 erhalte

ein Friedensrichter zu viel Gewalt und Einguß; er
will daher, daß die Gemeinde selbst 6 solche Beisitzer
ernenne, welche bleibend sevn sollen. Kilchmann

gehen sollten, besoldet werden, und hingegen werden
die bloß angmbliklichen Schiedsrichter keine Besoldung
fsdcrn. Endlich fürchtet man zu grossen Eiufiuß für
den Friedensrichter; allein ist er nicht der Mann des

Volks, welcher durch dessen Zutrauen ernannt wurde,
und überdcm wann er 6 Bürger vorschlägt, die de»

Partheven nicht anstehen, so können sie dieselben ganz-
lieb verwerfen, und von den neu vsrgeschlaguen verwirft
wieder jede Parthci zwei, so daß es beinahe unmöglich
ist, daß die zwei Beisitzer, die der Friedensrichter ans

diese A t erhält, nicht das ZMrmicn der Partheyen
besitzen werden. Er stmmt aw zum Gutachten.

Schlnmpf gesteht, daß ihm keiner dieser Vorschläge

ganz gefällt und daß er glaubt, der V rschlag der

Commisiion werde der ganzen Frisdensrichtcrei wichtung
nachtheilig seyn: er wünscht, daß die Gemeinde selbst

noch zwei beständige Beisitzer ern-mne und diese emll

geringe Besoldung erhalten. Custor vertheidigt inch-
msss das Gutachten mit Carrés G m.den. Jo mi-
ni fol,Carrard >>ch glaubt, bei einem b ^ânbigen

^riedensgcricht, welches übrigens dcr Sc« t s.Yw!

mchrcre male verwarf, würden die Sweitigke ten nur
veroie,sättigt. Kilchmann ist Schlumpst Meinung
und lodert Rükwcisiing an die Commission. Ger«

mann wüiucht von der Gemeinde 6 Beisitzer ernennen

zulassen, damit die Ballhcicn noch eine Wahl haben:

übrigens fodert er Rükweiftmg an die Commission.

An de »wert h beharret und qlm bt die Gcst ittung

von ausserordentliclien Fr-cd-nsgcrichten konnte ncllc'cht
will die Beisitzer auch nicht durch den Friedensrichter! pje Versammlung vereinigen und dcher stimmt ach
sc.bst ernenne» lassen und also den § der Commission fs-x Zurükweisung an die Commission. Der î wad
zirükweiscn. Custor imtcrsti'tzt de» §, indem er g<?rne

einem Friedensrichter viel Ansehe» geben will. An-
verwerth bezeugt, daß ungeachtet er Präsident dieser

Cominiplon ist, er doch nicht in ihren Grundsätzen
steht und cher Cartier bevstimmt; denn wenn für jeden

einzelnen Fall ein bewudercs FriedmSgericht gebildet
werden muß, so wird die Friedensrichterciurichtung zu

kostbar und zu mühsam; hingegen wann von der Gc-
meinde selbst ein bestimmtes Friedcnsqcricht gewählt
wird, und dieses nur zu bestimmten Zeiten seine Si-

der Commission zurükgewieftn.
Carrard wünscht, daß man entscheide, ob man

ein beständiges Friedensgericht haben wolle oder nicht.

Cartier fodert über diesen Antrag Tagesordnung,
weil er der Commission freie Hand lasten will, u i ch-

mann folgt, und will der Commission erlauben zu

arbeiten wie sie will, nur soll sie dieses lezte Gutach-

ten nicht wider vorbringen. Ackemnann stimmt

Carrard bei. Weber denkt, da der Senat schon oll
den Grundsa; des beständigen Friedensgmchtv ver«



«orfen habe, so könne der grosse Rath diesen Grund-
saz nicht wieder erkennen. Löscher stimmt Carrard
bei, weil sonst die Commission nicht weiß, auf welche
Grundsatze hin sie arbeiten muß. Änderwerth glaubt,
seine Grundsätze seyen von denen des Senats nicht
verschieden, und stimmt Cartier bei. De sloes glaubt,
alle diese Einwendungen kommen darauf hinaus, man
wolle keine Friedensrichter haben und alle die ewig
wiederholten Einwendungen dienen nur um diese vom
Volk gewünschte Einrichtung immer aufzuschieben? Er
stimmt Carrard bei, weil die Commission wissen muß,
ob man ein beständiges Friedensgcricht oder bloße
Schiedsrichter habe» wolle. Secret an ist in den
gleichen Grundsätzen, und begreift nicht, warum man
nun wieder auf ein beständiges Friedensgericht zurük-
komme, da doch der Senat schon den Grundsaz von
bloßen Schiedsrichtern angenommen hat, und da
durch den Antrag der Commission die Bürger den
Vortheil erhalten, von Schiedsrichtern beurtheilt zu
werden die sie selbst gewählt haben. Er stimmt Caw
»ard bei, dessen Antrag angenommen wird, und die
Versammlung entscheidet, daß sie keine beständige
Zriedcnsgerichte bestimmen wolle.

(Die Fortsetzung folgt.)

Französische Armee in Helvetic« und in Grau-
bänden.

Im Hauptquartier zu Chur, den ssten Ventose i2ten"
Merz 1799.) im ?ten Jahre der einen und untheil-
baren französischen Republik.

Der Obergeneral Massen» macht —in Bewach-
kung, daß es für die gute Ordnung und für die Ruhe
Graubündens sehr wichtig ist, provisorisch eine Cen-
ralautorität zu errichten, an welche sich alle Zweige der
öffentlichen Administration anschliessen—

In Betrachtung ferner, daß diese Maasregel um so

viel dringender ist, da der größte Theil von den Glie-
dem, welche die vorigen obersten Gewalten ausmachten,
ihren Posten verlassen, und die übrigen das öffentliche
Zutrauen verloren haben —

Und nachdem er Erkundigungen über den mora-
lischen Charakter und über den Patriotismus der Hierun-
»en bezeichneten Bürger eingezogen hat —

folgende Verfügung.-
1) Es ist eine provisorische Regierung in Grau-

bündcn erwählt worden welche aus eilf Gliedern und
einem Generalsekretär besteht. Die dazu bestimmten
Personen sind: Bürger Herkules Pestaluz, von Chur.
Br. Math. Ant. Caderas, von kadir. Br. G. A.
Vieli, von Rhäzins. Br. Peterelli, (kandvogt.)
Br. I. A. Castelberg, von Dissentis. Br. Peter
Cloêna, von Bergün. Br. Jakob Bawier, von

Ehm. Br. Anton Caprez, v. Damms. (Commissar)
Sprecher, von Davos. Br. I. Fr. End er lin,
von Maienfcld. Br. Job. Hiz, Sohn, von Kloster.
Br. Andreas Otto, von Chur, (Sekr.

Diese eben genannten Glieder, sollen unter sich den
Präsidenten wählen.

2) Die Regierung soll sogleich ihre Verrichtungen
beginnen. Sie wird durch de» Obergcneral instaiîirt
werden.

3) Die Regierung soll gehalten seyn, alle Haupt-
maasregeln der Verwaltung, welche sie nehmen wird,
der Approbation des Obergenerals zu unterwerfen.

4) Das erste Geschäfte dieser Regierung soll seyn,
dem Obergcneral die Liste der organisirten (eingerichce-
ten und in Thätigkeit gesezten Munizipalitätcn, und
das Verzeichniß derer Bürger zu übergeben, welche sie

für würdig hält, zu diesem wesentlichen Posten berufen
zu werden.

5) Alle Gewalten, welchen vor dem Einzüge der
Franken die oberste Regierung der Bündner übertragen
war, unter welchem Namen dies auch gewesen seyn mag,
sind izt gänzlich aufgehoben, und es ist den einzelnen
Gliedern, aus welchen sie bestunden, ernstlich verboten,
sich wieder zu versammeln, und irgend einen öffentlichen
Akt vorzunehmen.

Die gegenwärtige Verordnung soll in beyden Spra-
chen gedrukt, und im ganzen Bündnerlande angeschla-
gen und bekannt gemacht werden.

Der Obergeneral, Massen«,

Die helvetischen Bürger aus Bündten,

Unter dieser Aufschrift halten wir im Zösten St«k
des 2ten Bandes des Republikaners einige Aktenstücke

mitgetheilt, die von den damaligen bündnerischen
Kriegsräthen vorzüglich gegen den B- Zschokke qe-

richtet waren, und seine Vollmachten und Auftrage
von mchrern bündnerischen Gemeinden, für erdichtet
und lügenhaft erklärten. Es waren Erklärungen der

Gemeinden Malans und Moiens-ld über diesen G?-
genstand, so wie sie unter österreichischen Bajonetten
erwartet werden konnten, beigefügt.

Nachstehender Auszug eines Briefes der Munizi-
palitat Maienfeld an den B. Zschokke, enthält nun
die Bestätigung dessen, was sich wohl jedermann bei

Lesung jencr Aktenstücke von selbst mag gedacht haben.

Auszug eines Sà'ibens des B. Jacob
T a n ncr, Namens der Mumzlpalicat
Maicnfeld, an den H. Zschokke-
vom 9 März >799.

»Ihre Feinde zwangen uns — sie gleichkam zu

veriäugnen — sie giengcn noch weiter, sie suchten
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